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PllO:P. DR. WILLY XOBNIG Bern,14.November 1972 
.Rabbentalstr.52 

Herrn Bundesrichter J.-D.Ducommun 

Eidgenössisches Versicherungs
gericht 

6006, L u z e r n • 

Betr.Revision des Versicherungsa~sichtsgesetzes 

Sehr geehrter und lieber Herr Präsident, 

Ich freue mich,Ihnen hiermit noch etwas vor dem mir 
gesetzten Ablieferungstermin meine Stellungnahme zu dem von 

der Expertenkommission vorgelegten Entwurf eines revidierten 
Versicherungsa~sichtsgesetzes unterbre1ten zu können. 

Es ist mir klar ,dass es sich dabei nur um meine persön

liche,für Sie natürlich unverbindliche Ansichtsäusserung han
delt, bei der ich mich bewusst auf die rechtlichen Gesichts

punkte beschränkt habe.Selbstverständlich steht es Ihnen völlig 
frei,für die offizielle Vernehmlassung an den Chef des Eidg. 

Justiz- und Polizeidepartementes die dem Vorstand der Schwei
zerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht notwendig erschei
nenden Streichungen,Ergänzungen oder Abänderungen vorzunehmen. 

Vielleicht wären Sie aber so freundlich,mich darti.ber zu gege
bener Zeit durch Zustellung einer Kopie Ihrer Vernehmlassung 

zu orientieren. 

Inzwischen verbleibe ich mit besten Grüssen 

Beilagen zurück: 

-Schreiben vom 20.Augu.st 1972 
des Eidg.Justizdep. 

-Schlussbericht der Expertenkommission 
-3 Beilagen zum Schlussbericht 

(Nr.190, 191 und 192). 

Ihr 
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Schweizerische Gesellschaft für Versicherungsrecht 
Socit~te suisse de droit des assurances 
Societa svizzera di diritto delle assicurazioni 

Monsieur le prof esseur 
Willy K o e n i g 

Rabbentalstrasse 52 
3000 Berne 

6006 Luoerne, le 17 novembre 1972 
Sohäd~Jtistrasse 35 

Concerne: Pro,jet de loi :ie surveillt:i.noe des assnra.nces. 

Monsieur le Professeur, 

Vous m•avez r~~is, bien avant le terme fixe, votre avis ~ur le projet 
de la oommiosion d'experts ohargee de pr~pa~er de nouvelles bases 
legales pour la surveillar.ca des assuranoas. Je tiens a vous remeroie~ 
personnallement de l'enorii.e et magistral travail acoompli, qui fera 
honneur a la Societe suisse ~e droit des assuranoes. Je ne suis pas 
habilite enoore a le faire au nom de notre societe, dont vous pouvez 
toutefois etre d'emblee certain que la ~eöonnaissance v~~s est 
acquise. 

Votre e.vis va etre adresse sans delai aux memb:L'es du c.;omite, pa:· les 
soins de M. Andre 3e.umann. Nous ver..1."'ons si le::: e:uegestions eventut:illeo 
exigent un entretien de vive voix, a.uquel nous vous invi ter"!.ons a 
participer. Quoi ~u'il en seit, il va de sei q~9 vous recevre?. un 
exemplaire de la. prise de position offioielle cle notre societe. 

Veuillez croire, Monsieur le Professeur:- ä. ~es sentiments ~espeotueu:x: 
et reconnaissants. 

Votre 

\. ilt.,,, .... ,.„. 
(J.-D. Ducoitmun) 
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Vernehmlassung 

zum h"ntwurf für ein revidiertes 
BUNDESGESETZ llliBER DIE BEAllFSICHTIGUNG 

PRIVATER VEfü>ICHEidJNG::>EINRI CHTUNGEN 

Wir beehren uns,Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu dem 
voi1 der hxpertenkommission zur Vorbereitung neuer gesetzlicher 

Grundlag~n über die Versicherungsaufsich~ aufgestellten und in 

ihrem Schlussbericht vom 8.Dezembe~9~tngehend erläuterten Ge
setzesentwurf bekanntzuge~en.Dabei sei v·"')rausgeschickt,dass 

wir nns,dem von der Schweizerischen Gesellschaft für Versi-· 
cherungsrecht verfo1gten Zwecke gemäss äarauf bescz:.rä.nk!:n, nie

jeid.gen P-i.tn.!~te zu berühren,die 1on rechtlichen Gesic!~tspunkten 

aus vun B~d~utung sind.Daher stehen vor alle~ die Fragen im 

Vord~rgrund,ob die vorgeschlagene Ordnung verfa~su..!lgSPlässig 
haltbar >Jei,ob sie e1ne hinreichfl!nde Rechtssicherheit 1.l:!d Prak
tikabilität gewährleiste,ob sie den Fostulaten der Gerechtigk~~t 

und Ar.gemest;,enhei t der vorgesehenen Aufsichts1119.ssna~unen wie 
der Folgen ihrer Verletzung Genüge leistet und ob die getr~f

fene Regelung klar und eindeutig um~chri~ben wu:~de. 

Verfassungsrechtliche G r u n d l a g e der ga..~~en ~ersl
ch~rungsaufsicht bildet Art.34 Abs2 der BV vom 29.Mai 1874,wo

nach der G~schäftsbetrieb von Privatunterneh~ungen im Gebi~te 
des Versicherungswesens der Aufsicht und Gesetz~ebur1g des ~-des 
unt~rli~gt.Damit ist die Kompetenz des Bundes - und nicht der 

K:i.ntone - zur Re6elung dieser MateriP- ei:':.wanafrei festgelP.gt. 
worden.Sie wurde denn auch seither nicht mehr in Frage gestellt. 

Gestützt auf BV Art.34 Abs.2 ist . dann das BundesgP-setz be
treffend Be~ufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebie&e 
des Versicherungswesens vom 25.Juni 1885 (VAQ) erlassen worde~. 

Es hat sich zun System der materiellen Staatsaufsicht bekannt .· 
das eine um!assende und durchgreifen.de Kontrol!e des ganzen 

Versicherungsbetriebes erstrebt.Die Aufsicht beschränkt sich 
daher nicht nur auf die Prüfung des beabsichtigten Geschäftsbe-
triebes vor Erteilung der Bewilligw~3 zu seiner Aufnahme;auch 
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nachher soll eine laufende Ueberwachung ausgeübt und zum Ent

zug der Bewilligung geschritten werden können,wenn die Versi

cherungsunternehmung oder ihr Betrieb den gestellten Anforder

ungen nicht mehr genügen.Diese Ordnung ist nun fast neun Jahr

zehnte lang für die Beaufsichtigung der privaten Versicherungs

gesellschaften massgebend geblieben.Während dieser Zeit haben 

sich grosse Wandlungen im Versicherungswesen der Schweiz voll
zogen. Zu den schon bei Erlass des Gesetzes bekannten Versicher

ungszwe1gen der Lebens-,Unfall-,Feuer- und Transportversicherung 

sind viele neue Branchen hinzugekommen.Die damals noch kaum be

kannte Haftpflichtversicherung hat einen ungeahnten Aufschwung 

genommen und der Haftungsumfa.~g wurde überall erheblich erwei
tert .Es werden nunmehr vielfach auch Risiken üb~~'"D.ommen,die 

früher noch als unversicherbar betrachtet worden sind.Zudem h~

ben die Evolution des wirtschaftlichen Lebens und die moderne 

Te~hnik die Schadenmöglichkeiten vervielfacht und damit die Ein
fUhrung ganz neuer Deckungsformen notwendig gemacht.Wenn der 

Asse~anz die Bewältigung aller dieser Probleme möglich ~ew·!!sen 

ist,so weil das Qesetz trotz strenger Beaufsichtigu..."'lg der Ver

sicherungsgesellschaften eine bemerkenswerte Flexibilität auf

gewiesen hat.Die We1terentwicklung des Versicherungswesens wurde 

daher nicht ~urch starre gesetzliche Schranken gehemmt,wac für 

die Güt~ des bisherigen Aufsichtsgesetzes sprich~. 

Angesichts dieser Bewährung war es naheliegend,im neuen 

Ge s et z e s e n t w ur f (Entw.) die Grundzüge der bish~r 

geltenden Regelung beizubehalten.Insbesondere wird wiederum die 

Bewilligung vor Aufnahme ües Geschäftsbetriebes (Entw.Art.7 fg.), 
dessen laufende KOl1troJ le (Art.16 fg~) und die Möglichkeit def=' 

Entzuges der Bewilligung (Art.36) vorgesehen.Die Zahl der Ge

setzesartikel hat sich zwar von bish~r 17 auf 52 Artikel,d.h. 

rund um das dreifache vermehrt,jedoch ohne dass von einer - heut

zutage leider vielfach festzuste11:enden - unnötigen Aufblähung 

des Gesetzestextes gecprochen werden könnte.Die Zunahme ist viel

mehr auf verschiedene Gründe zurückz".lführen,deren Berechtigung 
einleuchtet,so insbesondere: 

- auf e1ne stärkere systematische Gliederung, die den Fortscr.::.. ... i t

ten in uer Gesetzestechnik entspricht; 

- auf die Uebernarme der bisher im Kautionsgesetz enthaltenen 
Vnrsnhriften über den Generalbevollmächti~ten.die StaatsRe-
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bUhr,das Hauptdomizil und den Betreibungsort ausländischer 
Unternehmungen und die Portefeuilleübertragung (Entw.Art.13, 

23, 28 und 35),alles Bestimmungen,die allgemeine Aufsichts
fragen regeln und daher ihren Platz richtigerweise im grund

legenden Aufsichtsgesetz finden; 

- auf die Einverleibung von Vorschriften über eine den heutigen 
Anschauungen entsprechende Verwa]itungsrechtspflege (Rechts

mittel); 
auf die neu eingeführte vereintiachte Aufsicht,deren Voraus

. setzungen und Inhalt näher geregelt werden musste~ (Entw~ 

Art.6 und 30 - 34). 
Erhebliche Verbesserungen weist der Entwurf in der Gesetzes

terminologie auf .Sie h~t der seit Erlass des VAG in der Doktrin 

e~twickelten wissenschaftlichen Begriffsbildung Rechnung getra
gen und ~ie verwendeten Ausdrücke konsequent durchge~alten.Er
wähnt seien hier nur die folgenden der Klartteit. dienende?L ter
minologischen Präzisierungen: 

- Der Ausdruck "Versicherter" (En+.w • .Art.l) wird als überbegriff 

iDi weitesten Sinne verstanden und soll demgemäss Versicher·· 
ungsnehI!!er,Versiche~te,A4~spruchsberechtigte,~eschädigte und 

au~h blosse Versicherungslinteressenten umfassen;dies im Ge-
~~1~ ... -

gensatz zur . Terminologie des VVU.,dae zwischca1 deJJl "'"ersich.'?r-
ungsnehmer" üs Partei,i/des Versicherungsvertrages und dem 

"Ver·sicherten" der Versicherung für fremde .Rechnung unter
scheidet. 

- Unter ".Anspruchsberechtigten" wer·den die Pe.~sonen verstanden, 
denen eine Anspruchsberechtigung zukommt,l!i bei der Regelung 

des Erfüllungsortes,Gerichtsstandes und ;etreibungsortes 

äes Veraicherers eine Rolle spielt (Entw.Art.26,27 un1 28). 
- Die für die Versicherungsaufsicht in Frage kommenden Institu

tionen werden gemäss Vorschlag vi:-n Prof. Oswald m~d in Ueber

einstimmung mit OR Art.331 b durchwegs als "Versicherungs
einrichtungen" bezeichnet.Dieser Ausdruck tritt an die Stelle de 

ilDI bisher verwendeten Begriffes "Privatunte1'l1ehmung" ,der zu 
Streitfragen geführt hat und daher ersetzt wu~de.Die neue 
Bezeichnung "Versicherungseinrichtung" ist zwar etwas farb
los, vermag aber gerade deswegen &.lle für einen Versicherungs

betrieb in Frage kommenden Träger zu umfassen. 
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- Es wird nunmehr überall von "Bewilligung" zum Geschäftsbe
trieb gesprochen und damit der im bisherigen Gesetz oft ver

wendete Ausdruck "Konzession" ausgem.erzt,da er für die Ver
leihung eines Rechts gebräuchlich ist (z.B.Bergwerkskonzession) 
und daher für eine bloss gewerbepolizeiliche Bewilligung ver

lllieden werden muss. 

FUr die Versicherungsaufsicht bedeutungsvoll ist die Beant
wortung der Frage,wieweit eine A u f s i c h t s p f 1 i c h t 

besteht.Sie ist für die Abgrenzung zwischen den von der Auf
sicht erfassten und den nicht unter sie fallenden Institutionen 

m entscheidew:bm und hat denn auch den Anstoss zur Revision 

des Gesetzes gebildet.Nach der V e r f a s s u n ß kPnn eine 
Aufsicht nur für den Geschäftsbe~rieb vmn Privatunternehmungen 

im Gebiete des Versicherun~swesens eingeführt werden.Es bestelit 
-also eine doppelte Schranke: einmal dürfen n~ Pri vatunterr.ah-· 

mungen beaufsichtigt werden und so~ann bloss sol~~e,die sich 
auf dem Gebiet des VersicheriL~gswesens betätigen.Nach beic~n 

Richtungen hin bedarf die daraus resultierende Rechtslage einer 
näheren Betrachtung. 

D& sich die Aufsicht nur aur P r 1 v a t u n t e r n e h -
m u n gen strecken darf ,fallen alle ötfentlichrechtlichen Ver

sicher-.ingseinrichtungen nicht unter sie; so die Träger der AHV, 
der IV,die kantonalen Brandversicheri.lllgsa..~stalten,did öff~~tlj
chen Kranken- und Arbeitslosenversicherungskassen usw.Diese 

Einschränkung ist an sich klar und unbestritten.Fraglinh er
scheint dagegen,ob eine weitere Einengung der Aufsichtspflicht 
daraus abgeleitet werden muss,d~as die Verfassungsb~stimmung 

vom "Geschä:~tsbetrieb" von "Unternehmungen" ~pricht 1 .so 'ru.rdc 
die Auffassung geäussert,darunter seien nur Institutionen zu 

verstehen,c!ie ein i:i.ach kaufmännischer .Art geführtes und nach (le
winn strebendes Gewerbe betreiben.Wie jedoch schon Prof.Oswald 

(Schlussbericht,S.7/8) in seinem Gutachten dargelegt hat,ist 
nichi· entscheidend,oh die Versicherungstätigkeit auf e1nen mit 
Gewinnstreben verbundenen Erwerb gerichtet i~t oder nicht. 

1 Dazu W.Koenig,Studie zum Begriff der Versicherumgsunternehmung, 
FestschrL~t für Prof .Prölss ,Rechtsfragen der Individualversi
cherung,Karlsruhe 1957,S.174 fg. 
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Dieser Ansicht hat sich mit Recht auch die Mehrheit der Exper

tenkommission angeschlossen.Das Gesetz selber hat neben den 

Aktiengesellschaften ausdrücklich auch "gegenseitige GesellschafB 

ten" erwähnt (VAG Art.2 Ziff.1 lit.b).In der Tat bedürfen nicht 

nur Versicherte von Erwerbsgesellschaf'ten (Aktiengesellschaften), 

sondern auch diejenigen von Gegenseitigkeitsbesellschaften des 

durch die Aufsicht erstrebten Schutzes.Es kommt daher nicht 

darauf an,welche Rechtsform der Versicherungsträger aufweist. 

Verfassungsrechtlich können vielmehr alle privaten Träger von 

der Aufsicht erfasst werden,seien es Aktiengesellschaften oder 

Genossenschaften,seien es Stiftungen,Vereine,Kassen oder sons

tige Einrichtungen.Demgegenüber wurde von einer Minderh~it in 

der Expertenkommission geltend gemacht,betriebliche Pensions
kassen und ~utonome Verbandsversiche:L'U?lgskassen fielen nicht 

unter die Aufsichtspflicht, ~a si-e ihren Ursprung im abschlu~se 
eines Arbeitsvertrages mit einem .AJ'beitgeber hätten und ihre 

Tätigkeit im I~teresse d~r P.ngestellten oder Arbeiter ausübten 

(Schlussbericht,S.9).Damit wirn jedoch eine Ausnahmesituat1on 

behauptet,die verfa~sungsrechtlich nirge~ds zum Ausdruok ge

ko~en ist.Aus der Wendung "Privatunternehmungen" kann keine 

Befreiur~g für Firmen- und Verbandsversicherungseinrichtur1gen von 

Arbeitgdbern od~r ihren Verbänden he:rgeleitet werden. 
Un~er die Aufsichtspflicht f P..llen dagegen nur Einrichtungen, 

die "im Gebiete des Versicherungswesenc"tätig sind.Die Tät:!.g

keit hat sich also ald V e r s i c h e r u n g zu charakteri

sieren,d.h.es müssen alle Begriffsmerkmale der Versichezung ge

geben sein.Mit riecht hat aber auch der neue Gesetz0sentwurf. 
davon abgesehen,diesen Begriff legal zu definiereh.~s bleibt 

vielmehr wil! bisher der ·;iissensc~aft und der Judi~atur überlas~en, 

den lmUHlf§INHUHilBI für die Aufsichtsgesetzgebung massgebenden Ver

sicherungsb~6I'iff zu erarbei~cn.Hier soll darauf nicht näher 
2 eingetreten werden • 

im Rahmen der BeRtimmung von BV Art.34 Abs.2 bleibt es 

Sache der J e s e t z g e b u n g ,die Aufsi~htspflicht m#~•r 

2 Es sei verwiesen auf vi.Koenig,Schweizerisches Privatversi
cherungsr~cht,3.Aufl. ,Bern 1967,8.29/30 und die dort zitierte 
Literatur; ferner auf die Entscheid~ des Schweizerischen 3un
desgerichts vom 30.Juni 1932 (BGE 58 I 256) und 8.Dezember 
1950 (BGE 76 I 362). 
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bestimmt zu umgrenzen.Es ist ohne weiteres möglich,gesetzlich 

gewisse Versicherungseinrichtungen von der Aufsicht zu befreien. 
So hat schon das bisherige VAG in Art.l Abs.2 "Vereine mit ört

lich beschränktem Geschäftsbetrieb",wie Krankenkassen,Sterbe
vereine usw.,von der Beaufsichtigung ausgenommen.In der Praxis 
der Aufsichtsbehörde ist diese Bestimmung ausdehnend interpre

tiert worden,indem die Befreiung auch auf zwar nicht örtlich, 
aber im Personenkreis beschränkte Versicherungseinrichtungen 

erstreckt wurde.In der Folge haben sich daraus Schwierigkeiten 
und Streitfragen ergeben,auf die hier jedoch nicht eingetreten 

zu werden braucht,da der hntwurf nunmehr eine andere Lösung 
getroffen hat.Im Vergleich zu bisher wurde eine bedeutend ein

gehendere Regelung getroffen (Entw.Art.3 - 6),inriem die Auf
sichtspflicht zunächst genei•ell umschrieben wird, worauf ein" 

Reihe von Ausnahmefi:illen aufgezählt werden. 

Der G e 1 t u n g s b e r e i c h der Versicherungsa~f
sicht erstreckt sich nach Art.3 ~es Entwurfs grundsätzlich auf 
alle privat~n 1rersicherungseinrichtungen.Das gilt,wie ausdrück

lich beigefügt wird,sowohl für Gesellschaften,die im 1irekten 
Geschäft wie solc~e,die nur im 'tH&iJ!lllk**tl Rüekversicherunesge

schäft tätig sind.Die Erfassung der re1nen Rückversicheru..~gs
gesellschaften ist nicht selbstverständlich,da die Versicnerten 
gegen sie keine unmittelbaren Re~htsansprüche besitzen.Sie ent

spricht aber der bisherigen Praxis und ist auch gerechtfertigt, 

weil die Solvenz des Rückvers!cherers indirekt die Erfüllung 

d~r Versicherungsansprüc~e durch den Erstversicherer zu beein
flussen vermag.Immerhmn nehmen die Rückversicherer insofern 
eine S0nderstellung ein,als sie ·von ~.ngaben entbunden sind,di~ 
sinngemäss nur den Erstversicherern auferlegt werden können 

(Entw.Art.8 Abs.4) und ausländische Tiückversicherer,die in der 
Schweiz einzig das R~ckversicherungsgeschäft betreiben,von der 

Aufsichtspflicht befreit wurden (Entw.Art.4 Abs.l lit.a). 

Der Aufsicht unterliegen nach 1~tw.Art., Versicherungs
einrichtungen, die '~in der Schweiz" oder "von der Schweiz aus" 

tätig sind.Diese Umschreibung entspricht den durch das Terri

torialprinzip ganz allgemein d~r staatlichen Hoheit gesetzten 
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Grenzen.Man kann sich fragen,wie es sich in dieser Beziehung 

bei Versicherungsabschlüssen verhält,die von in der öchweiz 

nicht beaufsichtigten Versicherern vom Ausland her mit in der 

Schweiz wohnhaften Versicherten auf dem Korrespondenzwege ge
tätigt werden.Der vom Aufsichtsgesetz erstrebte Schutz der Ver

sicherten würde jedoch illusorisch,wenn eine solche Tätigkeit 

aufsichtsfrei zulässig wäre.Es entstünde daraus für ausländi

sche Versicherer ein Freipass zur Umgehung der Aufsichtspflicht. 

Die Wirkungen so1cher Abschlüsse treten in der Schwe:f.z auf und 

für die Versicherten besteht das gleiche Schutzbedürfnis,wie bei 

den durch beaufsichtigte Gesellschaften getätigten Geschäften. 

Der im Schlussbericht (S.11) vertretenen Auffassung,dass Korres

pondenzversicherungen von der 1tu:fsichtspflicht ebenfalls er

fasst werd~n,ist dahe~ auch von rechtlichen Gesichtsnunkten sus 

durchaus beizupflichten. 

Von der Aufsichtspflicht erfasst werden alle Versjcherer, 

gleichgültig,in w~lchen Veraicherungszweigen sie tätig sind. 

Nicht nur die Hauptzweige,sondern auch die sogenannten Ne~en
branchen ~d Zusat~deckungen fallen unter die Aufsich+..Wie Entw. 

Art.3 Abs.2 ausdrückli~h erwähnt,unterstehe~ ihr auch Versi

cherungseinrichtungen,die Leistungen im Todesfal1 oder F.rle

bensfall versprechen,jedoch d~n Risikoteil bei einer Versicher

ungsgesellschaft abdeck~n und nur den Spart~il automom verwalten. 

Die mit einem Sparvorgang verbundene eemischte Versicherur.g 

bildet eben rechtlich einen einheitlichen VP-rtrag,was in der 

Doktrin allgemein '6.llerkannt wird 3 .Dieser Vertrag darf daher 

auch aufsichtsrechtlich nicht in zwei Teile aufgespalten werden, 

eine Folgerung,die sich ohne weiteres aus der grun~aätzlichen 

Totalität der Aufsichtsp~licht qble1ten lässt,D~s brauchte d~.t1er 

gesetzlich nicht noch besonders hervorgehoben zu werden.Die 

Beifügung von Abs.2 passt de~..n auch nicht recht in den Rahme~ 

von Entw.Art.3,der sich darauf beschränken sollte,die aufsichts
pflichtigen Versicherungseinrichtungen generell zu umschreiben. 

Als A u s n a h m e n zähl tper hntwurf in Art.4 eine 

Reihe von Fällen auf ,die von· der Aufsicht nicht erfas&t werden. 

3 W.Koenig,Privatversicherungsrecht;S.392. 
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Die rechtliche Zulässigkeit solcher Befreiungen unterliegt kei

nem Zweifel,hat doch I1V Art.34 Abs.2 die Ausführung der Verfas
sungsbestimmung ausdrücklich der Gesetzgebung des Bundes über

lassen. Von der Aufsichtspflicht ausgenommen werden in diesem 

Sinne bestimmte Versicherungseinrichtungen,denen gegenüber eine 
Beaufsichtigung,wie sie der Entwurf geordnet hat,zum Schutze der 

Versicherten nicht als notwendig erscheint.Das trifft einmal 
dann zu,wenn eine gewisse Kontrolle schon auf Grund anderer 

Spezialgesetze erfolgt,wie bei den vom Bund anerkannten Arbeits~ 

losenversicherungsk~ssen (Art.4 lit.d),den gemäss Eisenbahnge
setz beaufsichtigten PersonalhäJ.~skassen (lit.e) u...~d den vom 

Bund anerk2ll!lten Krankenkassen (~~.f).Von der ordentlichen Auf
sieh i; befreit werden woi ter Pensionskassen t!ü21ellner:.Abbe1 tgeber 

und interbetriebliche Personalversicherungseinrichtungen mehre
rer Arbeitgeber (lit.~),deren Tätigkeitsbereich sich auf das 

Perscnal dbr betreffenden Unternehmungen beschr!inkt;hier is+. ~ 
minaestens wirtsch~ftlich der A!-beltgebP-r mit seinem Betriebs

verm6ge4 der Pensionskasse gegenüber engagiert.Für Leo-nsv~rs1-

cherungseinrichtungen solcher Kassen ist jedoch durch Entw. 

Art.6 eine vereinfachte Aufsicht vorge&ehen wornen.Zudem blei
ben die im Zusammenhang mit der Gesetzgebung über die zweite 
Säule für betriebliche Vorsorgeeinrichtt'..ngen notwendigcA Er

gänzungen des Stiftungs- und Ar~eitsvertragsrecht~ vorbeh~lte~ 
(Schlussbericht,S.15/16).Von der Beaufsichtigune ausgenommen 
werden sodann auch ausländische Versicherungseinrichtunge11,die 

in d~r Schweiz nur das Rückversicherungsgeschäft betreiben (lit.a) 
und die Rückversicherungsverbände anerkannter Krankenkassen 

(lit.g) .Hier überall sind es nicht juristische Gründe ode:&.• gar 
begrifi'lich'J IYi:erkmale, die zur Befreiung von der Aufsicht Anlass 

gegeben haben,sondern im Schlussbericht eingel'.8id dargelegte 
Zweckmässig~eitserwägungen,weshalb s~ch für unsere Ver:1ehrilas

sung keine nähere Stellungnahme dazu aufdrängt. 

Angesichts der Bedeutung der Kernfrage~welche Einrichtungen 

unter die Aufsicht fallen und welche davon bexreit sind,ist die 
enumerative Aufzählung der Ausnahmefälle im Interesse der Rechts
sicherheit zu begrüssen.Von diesem Gesichtspunkt aus lässt je

doch die in Entw.Art.4 Abs.l lit.b rJgeführte we1tere Ausnahme 
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der Versicherungseinrichtungen von ßringer wirtschaftlicher Be
deutung die wünschbare Bestimmtheit vermissen.Gegenüber dem im 

bisherigen VAG enthaltenen Merkmal des "örtlich beschränkten" 

Geschäftsbetriebes ist zwar nunmehr ein generelleres Kriterium 

eingeführt worden.Doch bildet die "geringe wirtschaftliche Be

deutung" ein ziemlich unbestimmtes und bloss quantitativ er

fassbares :Moment,das wenig praktikabel ist und infolgedessen 

die Rechtssicherheit der Abgrenzung beeinträchtigt.Das wurde 
o~fenbar auch von der Expertenkommission erkannt,weshalb legal 

definierend beigefügt wurde,geringe wirtschaftliche Bedeutung 

liege vor,wenn sich die Versicherungseinrichtung"nicht auf einne.'1 
grossen Kreis von Versicherten" bezieht und die von ihr "versi

cherten Leistungen nicht von erheblicher Bedeutung"sind.D.-.mit 

Wfllrden dte Bedenken gegen die neue .Formulierung abgeschwfü„ht c 

Nach wie vor wird abe~ im Einz~lfall entschieden werien müssen, 
ob die beiden erwähnten Ausnahmemerkmale vorliegen oder nicht. 

Allerdings ist anzunehmen,dass die Aufsichtapraxio mit der Zeit 

eine ge~isse Prä~isierung bringen wird,wann kein gros3er Kreis 

vo~ Versicherten gegeben ist und welohe Versicherungsleistung~n 

nicht von erheblicher Bedeu~ung sind.Auch unterliegen die hnt
scheide der Aufsichtsbehörden der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

an das Bundesgericht (Entw • .Art.42) .Deshs;i.lb kam:. man eir.'h mit 

der vorgenommenen Abgrenzung abfinden.Bei allmähl'ich wachaenden 

Institutionen wird es indessen oft praktische ~chwie~igkeiten 

bereiten, den Zeitpunkt zu bestimmen, 11on dem weg c:l.ie Grenz:.' der 

Aufsichtsfreiheit überschritten worden is+.. 

Die enumerative Aufzählung der Ausnahmefälle iat durch 
Entw.Art.4 Abs.2 insofern durchbrochen worden,als dort d~3 Eid

gen<:Ss&isch4!" Justiz- und Polizeidepa.=-·t;ement ermächtigt wj:rd, 

"we1tere Versicherungseinrichtungen",bei d':nen "ähnliche Ver

hältnisse" vorliegen,von der Aufsich·t auszU11.ehmen.Di~~e Erwei

terung des Ausnahmekatalogs ist reichlich ve.g gefasst und läurt 

geradezu auf eine Generalklausel hinaus,welche die ganz~ Ab

grenzungsfrage mit einer unerwünschten und re~htlich ~ be

denklichen Unsicherheit belastet.Sie sollte daher fallengelassen 

werden.Ein beigefügter Zusatz deutet darauf hin,det Ermächti
gung solle "insbesondere" die Ueber°t'rtifung der Verhältnisse bei 

den im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes bereita 
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bestehenden Versicherungseinrichtungen erleichtern.Für diesen 

Fall würde jedoch die Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift 

unter den Uebergangsbestimmungen des Gesetzes (b'ntwArt.50 fg.) 

genügen. 

Eine nähere Sonderregelung haben die K r a n k e n k a s -
s e n erfahren.Da sie die Krankenversicherung betreiben,fielen 

sie an und für sich ebenfalls unter die Versicherungsaufsicht 

(ebenso Schlussbericht,s.9).Soweit es sich um vom Bund aner

kannte Krankenkassen handelt,hat sie jedoch Entw.Art.4 Abs.l lit.f 

davon befreit.streitig war aber bisher,ob solche Kassen auch 

dann befreit seien,wenn sie daneben noch andere Versicherungs

arten betreiben,wozu sie nach KUVG Art.3 Abs.5 befugt sind. 

Diese Frag~ hat nunmehr duräh Art.5 des Entwurfs ges~ützt auf 
einen mit dem Bundesamt für Sozialversichcru.~g ausge~andelten 

Kompromi~s eine positivrecbtliche aegelung erfahre~.In Abs.2 
werden drei gedetzliche Voraussetzungen genannt,o.ie kumulativ 

erfüllt sein müssen., damit die Krankenkasse trotzdem von der 

Aufsicht ausgenommen wird.Zudem liegt der Entwurf ein„s Verord

nungstextes vor (Beila~e 2 zum Schlussberic~·t),der die Ausnahille

kriterien noch präzisiert und auuh die für die versicherten 
Leistur..gen geltenden Föchstgrenzen f~stsetzt.Damit ist dem vom 

Stand~\lllkt der Rechtssicherh~it ~us ~rJ.nschbaren Erfo~dernis einer 

sicheren und klaren Abgrenzung der fVersicherungsaufsicht hin

reichend Rechnung getragen worden • 

Für inländische Lebendversicherungseinrichtu~gen der P e r -

e o n a 1 f ü B e n ~ g e hat dar h'ntwurf durch div Schaffung 

einer YerefTachten Versicherungr:::iaufsicht New.and betretez::.. Ihr'"

Voraussetzungen sind in Art.6 näher umschrieben worden.Hier er

hebt sich zunächst die grur„.1f!ätzliche Frage, ob eine derartige. 

Differenzierung der Beaufsichtigung verfassungsmässig angängig 

. ist oder ob sie dem Prinzip der Rechtsgleichlleit (BV Art.4) 

widerspr.icht.Wie jedvch schon die im Schlussbericht (S.21) er
wähnten Gutachter bemerkt haben und auch voru Bundesgericht irr.!::er 

wieder anerkannt worden ist,schliesst die Rechtsgleichheit kei

neswegs au~,dass der Gesetzgeber in seiner Ordnung Unte~schei

dungen macht,soweit diese sachlich begründet sind.Zwischen den 
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die Lebensversicherung betreibenden Gesellschaften und den Per

sonalversicherungskassen, die reglementarisch auf einen bestimmten 

Wirkungskreis beschränkt sind, bestehen aber zweifellos sachli
che Verschiedenheiten,die auch in bezug auf die Beaufsichtigung 

eine differenzierende Behandlung rechtfertigen.Die bisherige 

Alternative zwischen voller Unterstellung unter die strenge 

ordentl2m&i! Aufsicht und gänzlicher Befreiung davon war eine 

"Alles oder Nichts"-Lösung,die weQ.e.r rechtlich ~~h wett1'ewe1bs
mäsaig zu b~friedigen vermochte.Es ist daher zu begrüssen,wenn 

die bisherige Kluft zwischen den beiden Kategorien von Lebens

versicherungseinrichtungen durch die Einführung einer verein

fachten Aufsicht überurlJckt wird.Die erforder1iche sicherer 

Abgrenzung gewährleistet Entw.Art.6 ,indem er die Voraussetzun

gen, unter d."'nen Personalversicherungskassen bloss unter die 

vereinfachte Aufsicht fallen,~~7~gtgelegt h~t.Die Vor

aussetzungen selber sind im Schlussbericht (8.23 fg.) eingehend 

erläutert wordenund geben zu keine.u rechtlichen Einwänden An

lass,we1::>halb darauf verwiesen werden kann. 

Die getroffene Ordnung ist auch hier durch eine in Entw. 

Art.6 Abs.2 aufgenommene Ko~petenzbestimmung ergänzt worden, 

wonach das Justiz- und Polizeidepartement auch Versicherun~s

einrichtungen, die nicht alle in .Abs.l erwähnte1J. Vorau=1E:~tzungen 

erfüllen, der vereinfachte~:n Aufsicht unterstellen kann, wenrl "ähn

liche Verhältnisse" vorliegen.Diese Erweiterung schafft eine 

bedenkiiche Rechtsunsicherheit und b~einträchtigt eine kl~e 

und ~indeutige Lösung der wichtigen Abgren~ungsfrage.Es ist 

eine Ausnahmenorm,die aus den gleichen Gründen wie gegenüber 

Entw.Art.4 Abs.2 zu beanstanden ist und dahe~· gestrichen ~erden 

sollte.Nötigenfalls könnte sie jedoch als Bebergangsbestimmung 
für im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits be

stehende Ve~sicherungseinrichtungen reibehalten werdeu~ 

Der Ordnung des Geltungsbereiches des Gesetzes vorangestellt 
sind einige grundlegende B~stimmungen über Zweck und Arten der 

Versicherungsaufsicht.In Art.l des :t;ntwurfes wird als Z w e c k 

der Aufsicht,der bisher nur indirekt aus VAG Art.9 Abs.l ersicht

lich war,nunmehr ausdrücklich der §.E~utz der Versicherten be

zeichnet.Dieser Zweckartikel ist von erheblicher Bedeutung,weil 
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er die rechtliche Grundlage für die Kompetemz der Aufsichts

behörde zum Erlass von Verfligungen und Aufsidhtsmassnahmen bildet. 

Diese müssen demnach,um gesetzli~h haltbar zu sein,dem Schutze 

der Versicherten dienen.VAG Art.9 hat neben den "Interessen der 

Versicherten" auch das "allgemeine Interesse" angeführt.Daraus 

konnte auf eine Duplizität in der Rechtsbasis der Aufsichts

kompetenzen geschlossen werden,die zu Zweifeln Anlass gab~ und 

daher vermiden werden sollte.Das ist nunmehr geschehen,indem 

si~h aus dem einheitlichen Zweck der Aufsicht auch eine klare 

Richtlinie für das Verfügungsrecht der Aufsichtsbehörden er-

gibt .Regelmässig dient allerdings der Schutz der Versicherten 
auch dem allgemeinen Interesse. Im Gesetz bra·il.cht das ~ ndesser, 

nicht gesagt zu werden.wie auch der Schlussbericht (S.26) zu

treffend feststellt.Dagegen wird in Entw • .Art.l ~räzisiert,die 

Aufsicht sei eine gew~rbepoliz~iliche.Das entspricht durchaus 

der lierrschenden Anschauung 4und darf daher nls zweckmäse:ige 

Verdeutlichung des .Aufsichtszweckeo bezeichnet we.L•den. 

Der Art.2 des Entwurfes hebt sodann die beiden A r t e n 

der Aufsicht hervor,die ordentliche und die vereinfachte.~amit 

wird der erheblichen Bedeut\Ulg dieser beiden unterschiedlichen 
Aufsichtsformen Rechnung getragen.Es ist in der Tat für die 

Handhabung des Gesetzes unumgänglich,zu wissen,in welchem 

Falle die einze1nen Bestimmungen anwendbar sind.Dlese Fra~' 
wird dvrch Art.2 Abs.2 beantwortet,wonach Vorschrifton,die ni~ht 

ausdrücklj.ch nur für eine Art der Aufsicht als anwendbar ~r

klärt werden,für beide Arten der Aufsicht gelten. 

Die B e w i 1 1 i g u n g zum Geschä~tsbetrieb ist in den 

Art.7 :!...!.! des Entwurfs behandelt wo~den.Sie haben im wecentli

chen die bisher geltenden Rechtssätze überaommen,diese jedoch 

vielfach präzisiert und systematisch·besser geordnet • .Es w!.rd 

gegliedert zwischen der Bewilligungspflicht,dem Bewilligungs

gesuch,den Voraussetzungen einer Bewilligungserteilung,den 

geforderten Garantien des Geschäftsbetriebes und der Rechts
form der Versicherungseinrichtungen.Durch Verwendung des in 

der Praxis l!=i..ngst eingebürgerten Ausdruckes "Geschäftsplan" 

4 W.~~oenig, Privatversicherungsrechl.,S.53/54 und 56. 
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ist dieser gesetzlich sanktioniert worden.Ausdrücklich wird ge
sagt, beim Vorliegen aller gesetzlich erwähnten Erfordernisse 

werde die Bewilligung erteilt (Entw.Art.9).Die Aufsichtsbehörde 

darf sie daher nicht von der Prüfung einer Bedürfnisfrage ab

hängig machen,da dies dem verfassungsrechtlichen Prinzip der 

Handels- und Gewerbefreiheit widersprechen würde.Von grundle

gender Bedeutung ist auch Entw.Art.10,wonach die Versicherungs

einrichtung für die Versicherten die notwendige Garantie bieten 
muss,insbesondere hinsI~lich Solvenz,Organisation unn Geschäfts

führung.Damit wird einerseits der ganzen Aufßichtstätigkei~ 

eine bestimmte ~ Zielrichtung gegeben,ihr anderseits 

aber auch die erforderliche rechtliche Schranke gesetzt. 

Einige Sonderfragen der Bewilligung zum Geschäftsbetrieb 

wurden in den Art .12 - 15 des Entwurfs geregelt. Unte:r· dem Ti t~l 
S p a r t e n t ren n u n g hält Art.12 fes~,eine aufs!ch+.s

pflichtige Veroicherw.1.gsgestülscha~t dürf4' neben der Lf"bens
versie;her.ung nicht zugleich auch die Unfall- oder Schadenversi

cherung betreiben.Diese Vorschrift steht im Uebereinstimmung mit 
de?" bisherigen Aufsichtspraxis; sie zwing'.; zur Errichtung von 

jliristisch getrennten Gesellscha:.Lten,was wirtschaftlich wenig 

zweckmässtg ist.Diese Trennung war verstä~dlich als Schutzmass

nahme ~ür die Lebensversich~rten gegenüber den .tUisprüchen aus 

anderen Versicherungen.Durch das Kautionsges~tz von ~919 i 1nd 

das Sicherstellungsgesetz von 1930 sind jedoch die schweizeri

schen Lebensversicherungsbestände der ausländischen wie der ln

ländischen Gesellschaften durch eine Kaution,resp.einen b~son

deren Sicherunesfor.ds materiell voll gesichert worden.Daher ~r

scheint e~~aRtlich zum mindesten als fragwürdig,ob nicht darauf 
verzichtet werden könnte,eine Trennung der Versi~herungsträger 

gesetzlich vorzuschreiben. Jedenfalls sollte diese Frage bei 
Aillass der in Aussicht geno.IIllilenen Revision d~s Kautions- und 

Sicherstellungsgesetzes näher geprüft werden,wenn Bedenken be

stehen,die bisherige Praxis schon jetzt aufzuge~en.Unverkennhar 

entspricht die Organisation von A,llbranchen-(Komposit-)Versicherern 

den modernen Entwicklungstendenzen und wird denn auch ~m Ausland 

häufig angetroffen. 
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In Art.13 des Entwurfs sind die Vorschriften für a u s -

1 ä n d i s c h e Versicherer zusammengefasst worden.Sie ver

langen von ~hnen die Errichtung einer Geschäftsstelle für das 

gesamte schweizerische G~schäft.Le1ter davon ist der General

bevollmächtigte,der auch einen Stellvertreter zu bestellen hat. 

Diese Regelung kommt dem Bedürfnis nach Konzentration und Konti

nuität des Geschäftsbetriebes ausländischer Versicherer entgegen. 
Diese Sonderbestimmungen sind angesichts des sich im Ausland be

findenden Sitzes dieser Versicherer sachlich durchaus gerecht

fertigt,weshalb nicht etwa von einer ungehörigen Diskriminierung 

gesprochen werden kann. 

Neu aufgenommen wurde fu.~t.14,wonach der Bundesrat besti:m:Jt, 

ob die von Personalkassen übernommenen Risiken durr.!h Versicherer, 

die keine :Rewilligung zum Betriebe d.er Leliensversich"trung b'!-

si tzen, r ü c k g e d e c l':: t werden dürfen.Diese Bestimmung 
· ·ist offenbar ausgelöst worden dur~h die vom Bundesgericht als 

Rekurein~~anz vertretene Auffassung,in einer solchen Rückdeckumg 

sei keine direkte Versicherune,scndern eiue Rückversicherung zu 

erblicken 5 .Demgege~über soll nun d~ch den Bundesrat auf dec 
V~:·ordnungsweg festgelegt werden,unter welchen Voraussetzungen 

und in welchem Umfange derartmge Deckungen als Rückversicherung 

behandelt werden dürfen.Es ist jedoc~ zmn ~indesten zweifelhaft, 

ob di~ juristische Qualiifizi~rung von versicherungsmässigen 

Deckungen gestützt auf eine Verordnungskompetenz des Bund~sra

tes rechtlich haltbar vorgenomm.eJ\ werden kann • .Abgesehen davon 

handelt es sich um eii1e typische Gclegenheitsvorschrif~,die nicht 

in den Rahmen allgemeine~ J.'io~men über die Bewillitillllg zum Ge

schäftsbetrieb hineinpasst und beaser gestrichen würde.Soweit 

Weisungen zum Schutze de~ Versi~herten notwendi& sind,ist die 

Aufsichtsbehörde ohnehin befugt,solche zu erlassen (Entw.Art.41}• 

Nach Art.15 d~s Entwurf~ ist eine V e r m i t t 1 u n g s -

t ä t i g k e i t zugunsten von aufsichtspflichtigen,aber keine 

Bewilligung besitzenden Versicherungseinrichtungen untersagt 

(ebenso.schon VAG Art.11).Das gleiche muss ohn~ weiteres auch 

im Falle gelten,wo eine Koll~ktivversicherung von einer Firma 
oder einem Verband als Versicherungsnehmer abge1rchloss·en wird. 

Dies ist in Abs.2 gesetzlich noch besonders zum Ausdruck ge

bracht worden.Dabei soll~'"'" der Bundesrat auf dem Verord-

5 hntscheid des Bundesgerichts vom 5.November 1965 (BGE 91 I 374). 
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nungsweg bestimmen,unter welchen Voraussetzungen in der Kol
lektivversicherung der Versicherungsnehmer dem Versicherer 

gleichzustellen sei.Eine solche Regelung lässt sich wiederum 

durch die Aufsichtsbehörde auf dem allgemeinen Adminmstrativ

wege herbeifüren,ohne dass eine besondere Kompetenznorm nötig 

erscheint.Man hat ~s also mit einer überflüssigen Spezialbestim

mung zu tun,die rechtlich eher verwirrend wirkt und daher fal

lengelassen werden sollte. 

Mit dem I n h a 1 t der laufenden Aufsicht befassen sich 

die Art.16 - 24 des Entwurfes.Auch 1?-ier sind die Befugnisse, 
Ueberwachungs- und Eingriffskompeten~en der Aufsichtsbehörden 

in klarer Weise zusammengefas~t worden.Allgemein soll die Be

hörde durch. die Kontrmlle des gesamten Geschäftsbetriebes darilber 

wa,„hen, dass die Solvenz der Versichei·er aufrechterhal ter.a. bleibt 

(Art.16).Dem wird d~r an sich selb3tverständliche und etwas 
lehrbuchartig klingende Satz beigefügt, sie h~.be ausserdem da-

für ~u sorgen,dass die schweizeriuchen Vorschriften über das 

private Versicherungswesen beachtet werden.Im einze1nen er-

fährt die Aufsichtstätigkeit,b~dingt durch ihre territoriale 

Reichweite,eine Differenzierung zwischen inländischen (Art.16) 

und ausländtsche11 Versicherungseinrichtungen (Art.17 un1 19) , 

Unverän~~rt besteht für die Gesellschaften eine Auskunftepflicht: 
sie haben der aufsichtsbehörde di~ zur Durchführung der auisicht 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Bücher sowie Unterlag~n 

zur E~nsicht vorzulegen.Diese in hntw.Art.22 festgehaltene Au&·

krmftspflicht würde ihrer generellen Bedeutung gemäss systema

tisch besser bereits im An~chluss an Art.17 geregelt.Deutlicher 

als bisher wurde di,., Aenderung dt~S G~schäftsplanes umschriebe11 

(Art.18).Jede Aenderung ist der Aufsichtsbehörde nicht nur zur 

Kenntnis zu bringen,sondern bedarf - wie das Bundesgericht be=~its 

auf Grund von VGA Art.4 entschieden hat 6 - einer aufsichtsamt
lichen Genehmigung, 

Die Vorschriften über die Bilan~ und die Berichterstattung 
(Art.20 und 21) bringen,abgesehen von der abweichend von OR 

Art.699 ermöglichten Fristerstreckung für die Durchführung der 

Generalversacunlung,nichts·NeueR und geben daher zu keinen wei
teren Bemerkungen Anlass.Zu begrüssen ist es,dass die Staatsaeblihr, 

6 S~hweizerisches Rundesgericht,9.April 1954 (BGE 80 I 66). 
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deren Höhe bisher zu beträchtlichen Reingewinnen des Bundes 

geführt hat,ihrem GebUhrencharakter gemäss nunmehr ausdrücklich 

darauf beschrä.JDkt wird,die dem Bund durch die ordentliche Auf

sicht entstandenen Kosten zu decken(Art.23). 

Die Art.25 - 29 des Entwurfs enthalten einige nur auf das 
direkte Geschäft anwendbare Vorschriften über den E r f ü 1 -

1 u n g s o r t ,den G e r i c h t s s t a n d und den B e -

t r e i b u n g s o r t .Si~ tragen dem Umstand Rechung,dass 

die noch in VAG Art.2 Abs.4 vorgesehenen kantonalen Rechtsdomi

zile dahingefallen sind.Der Versich~rer muss daher alle Verbind
lichkeiten aus Versicherungsvertrag am schweizeriechen Wohnsitz 

des Anspruchsberechtigten erfüllen und sich dort auch einklagen 

lassen; für ausländische Versicherer befinden sich der ordent-

1~.che Gerichtsstand und de1 Betrelbt&:L1gsort bei der durc~~ Entw. 

Art.13 Abs.2 ~erlangten Geschäftsstelle.Es hanüelt sich hier 
UD'I Bestimmungen,die auch im V~rsicherungsvertragsgesetz hätten 

Aufn.mme finden können.Vertragsvorschriften,die ihnen encgegen

stehen,werden denn auch als nichtig erklt:.rt (hntw • .Art.29). 

Di~ v e r e i n f a c h t e Ä u f s i c h t ,die - wie 

schon erwähnt - eine Neuerung darstellt,hat in Art.30 - 34 ~ine 

besondere l~egelung erfahren.Sowohl bei der Erteilung der Bewil

lißWlg zum Geschäftsbetrieb wie für die laufende Beaufsichti

gung werden eeringere Anforderungen gestellt.Aber auch die ihnen 
unterliegend~n Versicherungseinrichtungen sollen auf gesunden 

versicher.lllgstechnischen Grundlagen beruhen.Der Entwurf stellt 

daher eine Reihe von Anf Jrderungen für die Finanzierung (Anwart

schafts-Deckung~verfahren) ,die notwendigen technischen Rückstel-. 

lunge1J. und ihre pe!'iodisch (alle fünf Jahre) vorzunehmende 

Ueb~rprüfung,die sonstigen Reserven und die Bewertungsregeln 

fi.i.r die Bilanz; in die Reglemente sollen ferner aufgenommen wer

den; eine Ar~passungsklausel (Sanierungsklausel),die genehmigungs

pflichtig ist,sowie Bcstil!IIIlungen über angemessene Abfindungs-. 
werte.Die Detailvorschriften hierüber werden einer Ausführun~s-

verordnung überlassen; ein in Aussicht genommener Entwurf davon 

liegt bereits vor (Beilag~ 3 ZUJl'.l Schlussbericht).Es handelt sich 

dabei im allgemeinen um versicherungstechnisch gebotene Anfor-

derungen, die in juristischer Beziehung zu keinen kritischen 
Bem~rkungen Anlass geben.Hervorgehoben sei nur,dass auf die der 
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vereinfachten Aufsicht unterstehenden Versicherungseinrichtun

gen das VVG nicht anwendbar ist (hntw.Art.48 Ziff.5).Für diese 

Kassen fallen daher VVG Art.91 und 92 über die Umwandlungs-

und Rückkaufswerte ausser Betracht.Ferner kann entgegen VVG 
Art.90 und 98 ein Rückkauf durch die Reglecente ausgeschlossen 

werden. Die vereinfachte Aufsicht findet also in der ldchtanwend

barkei t des VVG ihr vert1';srechtliches Spiegelbild. 

Dt~ E e e n d i g u n g des Geschäftsbetriebes sind die . 

Art.35 - 37 gewidmet.Die bisher im Kautionsgesetz (Art.18) ent

haltenen Bestimmungen über die freiwillige Uebertragung eines 

schweizerischen Versicherungsbestandes ~ind nunmehr richtiger

weisd in das Aufsichtsgesetz (Entw.Art.35) übernommen worcten. 
Auch Art.36 über den l!.ntzug der Bewilligung und dian Vej,_·zi~ht 

darauf sowie über die alsdann stattfindende Veröffentlichung 

(Art~37) bringen gegenüber der in VaG Art.9 Abs.2 und 3 ~rfolg
ten Hegelung materiell keine neue Hecht~;lag~. 

Präziser als bisher sind die Vorschriften über die 
S a n k t i o n e n bei Zu\dderhandlu..."l.gen gegen das Gesetz 

gefasJt.Sie unterscheiden in Art.38 und 39 im E~nklal~g mi+. dem 

Stnafgesetzbuch zwischen Ordnungswldrigkeiten,ryebertretungen 

und Vergehen.Die Ordnungsbussen können vom Eidganössischen V~r

sicherungsamt ausgesprcchen werden und gehen nunmehr bis auf 

Fr.2000 (bisher Fr.1000).Als Uebertretung wir~ ner Betrieb des 

Versicherl.mgsgeschäfts ohne die vorgeschrteuene Bewilligwig 

geahndet,während die unwahre oder verschleiert~ Darstellung 

der Geschäftsverhältnisse in Vorlagen,Ausweisen oder Aufschlüs
sen a.1s Ve~gehen verfolgt und cestrQft wird.Die Untersuchu..~g 

und Beurteilung der Straftatbestände bleibt wie bisher Sache 

der kantonalen Strafbehörden.rtdt Recht ist auf die um~trittene, 

aber nach einem älteren Urteil des Kassationshofes des Bundes

gerichts auch im Falle einer Privatklage erforderliche~ Uebei
weisung durch die Aufsichtsbehörde 7 nunmehr verzichtet word~n. 
Sie bildet keine Voraussetzung mehr für die Scrafverfolgung, 

weshalb der Richter künftig auch auf eine Privatklage eintreten 

7 Entscheid des .3undesgerichts vom ~.Dezember 1919 (BGE 45 I 386). 
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muss.Nichts einzuwenden ist gegen dig7~ichter neu erteilte Kom

petenz,dem zu einer GefängnisstJa.fe Verurteilten als Neben
strafe jede Tätigkeit in leitender Stellung bei einer aufsichts

pflichtigen Versicherungseinrichtung bis zu fünf Jahren unter

sagen zu dürfen. 

Von erheblicher Bedeutung in rechtsstaatlicher Hinsicht 

ist die in Art.40 - 42 des Entwurfs erfolgte Ordnung der V e r -
w a 1 t u n g s r e c h t s p f 1 e g e .Als Vollzug~behörden 

sind neben dem Bundesrat auch das Justiz- und Polizeideparte

ment sowie das Eidgenössische Versicherungsamt vorgesehen.Dem 

Bundesrat obli~gt wie bei anderen Gesetzen der Erlass einer 

Vollziehungsverord.nung und der sonstigen ihm durch das Gesetz 

selber übertragenen Ausführungsb~stimmungen (Entw.Art.40 Abs.l 

li t.a und b). Wo nicht gese ·~zlich der .Bundesrat oder sein Justiz

.und Polizeidepartement als zuständig b~zeicr~1et werden,stehdn 

die Auf'sicht u11d dte Bntsch~idungs~efugnis dem Versich~rungsamt 

zu (Art.41 Abs.l). 

Schon das hisherige VAG Art.9 Aos.l hat den Aufsichtsbe

hörden darüber hinaus ~ine allgemein gefasste Kompetenz zum 

Erlass von VerfUgungen eingeräumt,soweit sie im Interesse der 

Versicher+.en g~boten erscheintn.Gegenüber solchen generellen 
Delegationsformeln wurden gewisse rechtsstaatliche Bedenken er

hoben, die auf S.42/43 des Schlussberichte nä.!1er darg~legt wor-

den sind.Trotzdem wurde ein~~ aligemeines Weisungs- und 

Verfügungsrecht der Aufsichtsbehörde im w~s~entlichen ~ufrecht

erhal ten.Es muss in der Ta+, als ger~chtfertigt,ja als notuendig 

anerkannt werden,Ul:'.4 eine wirksam~ materielle Staate~.ufsicht zu 

gewährleis~en. Immerhin sind hie:für einige Sc:hrank:en geset.·~t 

worden.Der Bundesrat kann zwar Verfügungen zur v~rhinderung oder 

Behebung von Misständen erl~ssen (Entw.Art.40 Abs.l lit.c);so~~eit 

es sich dabei aber um gesetzesergänzönde Vorschriften handelt, 

hat e• vor deren Erlass die interessierten Organisationen anzu

hören(Ar~. 40 Abs.2).~ auch das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement soll vor dem Erlass von "~;·eisungen allgemei

nen Charakters" die unmittelbar Betroffenen anhören (Art.41 Abs.2). 
Dadurch wird den durch eine Verfügung Betroffenen ein angemes

sener .Anspruch auf rechtliches Gehör eingeräumt.Schliesslich 

ist auch das Eidgenössische V~rsicherungsamt befugt,nötigenfalls 
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durch Einzelverfügungen einzugreifen,um Misstände zu verhin

dern oder zu beheben (Entw.Art.16 Abs.2).Ein sofortiges Ein

schreiten der Aufsichtsbehörde kann eben unter besonderen Um

ständen als erforderlich oder sogar als dringlich erscheinen. 

Diese Kompetenz ist zum Schutze der Versicherten aufsichts

rechtlich gerechtfertigt,weshalb ihr beigepflichtet werden muss. 

Sie ist umso unbedenkliche~,als Rechtsmittel gegen alle Ver

fügungen und Entscheide möglich sind.Im Einklang mit dem Bun

desgesetz von 1968 über dae Verwaltungsverfahren können sie 

gemäss Entw.Art.42 zunächst durch Verwaltungsbeschwerde beim 

Justiz- und Polizeidepartement und diesem gegenüber mit Ver
waltungsgerichtsbeschwerde beim Schwdizerischen :3undesgericht 

angefochten werden. 

Privatrechtliche Strejtigkeiter. zwischen den Versicher.Ulgs

~inrichtungen (z.B.Regressfragen) oder zwische= diesen 'Und den 

Anspruchsberechtig'tien entscheidet nach Art.43 der Richter,wie 
das schon immer der Fall war (VAG Art.13).Damit erscheint dle 

Rechtspflege allseitig als geordnet und gesichert. 

Die Kanton~ bleiben gemäs3 .Art.44 des Entwurfs berechtigt, 
von den Feuerversicherungseinrichtungen B e i t r ä g e an 

den ~randsr.hutz zu erheben.Doch müssen diese sogenannton ~eu~r

löschbej. träge "mässig" sein, wie das bereits VAG AJ"t .1 Aba. 3 

festgelegt hat ti..nd auch vom Bundesgericht als Verwaltungsge

richtsinstanz anerkannt wurde 8 .Dem weitergehenden Begehren 

vieler Kantone, 11smgemessene" Beiträge erheben zu dürfen,wurde 

im hntwurf keine Folge gegeben "..llld zwar mit der zutreffeneen 
BegrUn~ung,die Brandverhütung und Brandbekämpfung seinen öffent

lichrechtliche Aufeaben,die grw,_dätzJ.ich dem Gemeinwesen oblie

gen. Zudem unterliegen eie privaten Versicherungsgesellschaften 

- im Gegensatz zu den kantonalen An~talten - der ordentliche~ 

Bes~erung ,wodurch sie bereits in erheblichem Masse zur Tragung 

der Kosten der Brandbekämpfung beitragen.Die Kantone können die 

zum Zwecke der Beitragserhebung erforderlichen Angaben über die 
auf ihr Kantonsgebiet entfallenden ?euerversicherungssummen von 

den Gesellschaften einholen.Dagegen darf nicht auch eine kanto

nale Aufteilung von nicht· die Feuerversicherung betreffenden 

8 Urteil des Bundesgerichts vom 11.Februar 1944(Schweiz.Vers. 
Z~itschr.XII 267). 
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Betriebsziffern verlangt werden; damit ist ein alter Streit

punkt DD.bezug auf den Umfang der Kompetenzen der Kantone besei

tigt worden. 

Zum Schluss enthält der Entwurf in den Art.45 - 52 die not
wendigen U e b e r g an g s v ors c h r i f t e n sowie ei~e 

Auf.stellung der aufgehobenen oder abgeänderten Gesetzesvorschrif

ten.Hervorgehoben sei,dass neben dem Kautions- und dem Sicher
stellungsgesetz ers"t;mals auch das Versicherungsvertraggesetz 

~inige kleine Abänderungen und Anpassung~n erfährt.Im Ingress 

zum Gesetz wlil.rd deshalb neben BV Art.34 Abs.2 auch Art.64 als 

verfassungsmässige Grundlage erwähnt.Zu VVG Art.22 ergibt sich 

eine Aenderung aus den revidierten Vorschriften über die G~

schäftsstelle der ausländischen Vers~.cherer; das hat auoh "'ine 

en~sprechende Modifikatmon im Verzeichnis der in VVG Art.98 auf
gezäh.Lten h&lbzwingenaen Vorschriften nach sich gezogen.VVG 

Art.~6 ist der veränderten TerminoJogie ~g~paslit wornen,ind~m 

nicht me~1r von "Konzessionsentzug", sondern vom Entzug d.;r Bewi 1-

ligung zum Geschäftsbetrieb,bezw.dem Verzicht auf sie gespro
chen wird.}"'erner erklärt VVG 1u-t.lOl das Gesetz auch auf di.a 

Rechtsverhältnisse bei den der vereinfachten Aufsicht unter

stellten Personalversicherungseinrichtur1gen als nicht a.a.1wendb~r. 

Schliesslich soll dem Art.84 ZGB ein neuer Absatz beigefüg+. 

werden,wonach bei den der vereinfachten Aufsicht unterliegendAn 

Versicherungseinrichtungen, soweit es sich um S·tiftungeh handelt, 

die Stiftungsaufsicht künftig dem Eidgenös~ischen Versicherungs-· 
amt als der zuständigen Bundesbehörde zusteht. 

Z u s a m m e n ~ a s s e n d ~ann gesagt werden,daRs der 

von der Expertenkommission vorgelegte Entwurf die Ordnung des 

Versicherungsaufsichtsrechts unter Festhaltung der bewiülrt~n 

Grundzüge d~s bisherigen VAG einer im ganzen gut ausgefallenen 

Revision unterzogen hat.Der Gesetzestext ist juristisch präzi
ser gefasst worden und hat unverkennbar an Y..larheit sowie dur,'11 

systematische Gliederung gewonnen.In der Kernf~age des Geltungs

bereiches der Auf~ichtspflicht und ihrer Abgrenzung gegenüber 

den von ihr befreiten Versicherungsinstitutionen wurde eine 

Lösu...~g gefunden,die im Vergleich zurtisherigen Situation e1ne 

dem Postul~.t der Rechtssicherheit besser entsprechende Rechts

lage schafft.Immerhin be:uitragen wir,die in dieser Hi~3icht uh-
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befriedigenden Zusatzkompetenzen von Art.4 Abs.2 und Art.6 Abs.2 
des Entwurfs zu streichen oder bloss als Uebergangsbestimmun

gen aufrechtzuerhalten.Fallenlassen sollte man auch die recht
lich unnötigen Sondervorschriften von Art.14 und Art.15 Abs.2 

über die Rückdeckung von Personalversicherungseinrichtungen 

und die Vermittlertätigkeit in der Kollektivversicherung.Gegen 

die neu eingeführte vereinfachte Aufsicht,die als solche zweck

mässig geordne:b scheint,ist rechtlich nichts einzuwenden.Ob 

sie sich in der Praxis bewähren wird,bleibt abzuwarten und wird 

erst einige Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes beurteilt 
werden können. 

Bern~l4.November 1972 W.f~. 
W.Koenig 

/ 
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Herrn Bundesrichter J.-D. Duconunun 
Eidg. Versicher1ingsgericht 
Adligenswilerstcasae 24 

600b L u z e r n 
1 

He1vetit1 Feuer St. Gallen 1 

Ihr Schr.:.aben vom 22 .11. 72 
unser Zeichen Dr. Suter /lri 

_ I 
Helvetla Schweizerische 
Feuerverslcherungs-Gesellschaft 

9001 StGallen, 28. November 1972 

Schweizerische Gesellschaft für Versicherungsrecht 
Revision des Versicherung~auf si~htsgeset.zes (VAG) 

Sehr geehrter Herr Prä~ident, 

In St Gallen 

Direktion 

ich danke Ihnen für die Ueberlassung des Expoaes von Herrn Prof. ~oe~ig. 

Zunächst ll&Öchte ich meiner Freude über riiese hervorragende Arbeit Ausdruck 
~eben. Er bat es verstanden, alle wesentlicheu Punkce einer 3trer.gen WUr
~igung zu unterziehen. Der Text ist .klar und unmissverständlich. Ailen 

·rragen ist er mit Gründlichkeit nacngegangen und hat ü~n Gesetzesentwurf 
iu den grossen Rahmen des allgemeinen Rec1'ts gestellt und üm unter diest:m 
Aspekt geprilft. Das war es ja eigentlich, was wir von ihm erwartet haben. 
Ich :laube, dass wir die ~Ternehmlascung im wesentlichen so, wie er sie 
verfdB~t hat (vielleicht unter den uachstehenden Vorbehalten) der Experten- 1! 
konunission unterbreiten können. 

Diese paar allgemeinen Bemerkungen •orausgesctickt, möchte ich nu~ ncch 
wenige Hin~eise aubrin~e~: 

Gan~ besonders wertvoll finde ich, dass Herr Prof. Koenig a~ Seite 7 die 
Unterstellung uer Korrespondenzver~ic~erung unter die Aufsichtspflicht 
lobeud he:cvorhebt und die vorgeschlagene 'Regelung auch vom rechtlichen 
Standpunkt aus billigt. Es sind nämlich,wie ich v~rnonunen habe, Bestrebun
gen im Gange, die im Entwurf vorgesehene Lösung zu bekämpfen und die l{(\r

respondenz~ersicherung von der J.<ontrolle durch die Staatsaufsicht aus:u
nehmen. 

Das Gleiche gilt von seinP~ Ausführungen über die Feuerlöschbeiträge 
(Seite 19, Abs. 2). Ich b~~rüsse es seh~. dass er auch in rechtlicher Hin-· 
sieht die vom Entwurf vorgesehene Regelung als anzemessen betrachtet. Sie 
steht ja ~n Uebereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Praxis. Der GP.
setzesentwurf hätte sich zu dieser Praxis in Widerspruc..!l gese~zt, wenn er 
eine vom bisherigen Text abweichende Lösung in A ussicht genommen hätte. 

Brief-Adresse: ,'elvetla-Feue~, ,ostfach 972, 9001 StGallen. Schweiz, Telefon 071-228644 
Poatcheckkontc. ~-7552, Telegramm-Adresse: lialvassur St Gallen, Telex n215 helva eh 

! 
i 
1 
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Blatt 2 Helvetia Feuer St.Gallen 
Brief an 

vom 

Herrn Bundesrichter Ducommun, Luzern 
28.11.1972 

Sehr angebracht halte ich auch die Ausführungen unseres Beauftragten über 
die Spartentrennung. Die Kritik, die er hier ai.bringt, ist voll gerecht
fertigt. Der Entwurf nimmt hier eine sehr formalistische Stellung ein, die 
vom rechtlichen Gesichtspunkt aus keineswegs notwendig ist. Auf diese 
Weise werden der privaten Assekuranz Fesseln auferlegt, die ihre Entwick
lung hemmen. Ein grösseres Mass von Freiheit lässt sich, wie ein Blick 
auf das Ausland zeigt, mit den Rechtsgrundsätzen sehr wohl vereinbaren. 

Als eine Lücke empfinde ich es höchstens, dass Herr Prof. Koenig auf S. 19 
nicht die Gelegenheit ergreift, um auch vom rechtlichen Standpunkt aus 
gegeu die im bisherigen Gesetz vorgesehene und auch vom Entwurf übernommene 
l'opularklage gegen Verfügungen des VersicheruTJ.gsamtes in Tariffragen Stel
lung zu nehmen. Vor allt=m lassen sich gegen den bis jetzt zulässigen Sus
pensiveffekt der Beschwerde sehr gewichtige Grande ins Feld führen, Die 
Disproportionalität zwisrhen dem Nutzen, den dieser Suspensiveffekt für 
~ie beschwerdeführenden Versicherungsnc:bJnl:!r hat, und der Schädigung, die 
Garaus den Gesellschaften erw~chst, liegt auf der Hand. Das ist rechtlich 
ein gewichtiges Argument, um vor allem gegen diesen Suspensiveffekt St~l
lung zu nehmen. Dies trifft auch, wenn auch in vermindertem Masse, für die 
Pop11larklage an sich zu. Auf alle Fälle würde ich es sehr begrüss.~n, wenn 
zu dies~r Frage in unserer Vernehml~ssung Stellung genommen \rurde. Es geht 
m.E. nicht an, dass wir uns zu ~iesem Problem, das zu einem der Kardinal
punkte der ganzer. Revision geworden ist, nicht äussen~ und darüber mit 
Stilischweigen zu~ Tagesordnung übergehen. 

Ein Letztes: Ich würde es zweckmässig finden, wenn die Vernehmlassung schärfer 
~egliedert würde. DiP. einzelnen Aspekte sind P.twas zuaammenhanglos aneinan
dergereiht. Das könnte sehr leicht geschehen durch die Einfügun~ von rö
mischen Ziffern, die einzelnen Abschnitten vorangestellt werden. A~f diese 
Weise wird das Gar.ze aufgelockert und daher le:barer. Systematik trägt 
i111111er 2~r Klarheit bei. - Auch kann man sich f~agen, ob die lTürdigung des 
Artikels 1 und 2, die erst auf S. 11 vorg~nommen wird, nicht an di~ Spitze 
oder Zur'. mindestens weiter nach vorn gese~zt wer~en sollte, beispielsw~iöe 
auf die Seite 6. So ergäbe sich eine Art chronolJgischer Kommentierung 
des Gesetzesentwurfes. 

Was die Anberaumung einer Vorstandssitzung aub~langt, so überlasse ich 
den Entschei~ hierüber ganz Ihnen. Sie.werden darüber am best~ü aufgrund 
der eingegangenen Antworten befinden können, ob eine solche ~~twendig ist 
oder nicht. 

Mit meinen besten Grüssen 



Betriffta Revision VAG 

Herrn 
Prof .Dr. Willy K o e n i g 
Rabbentalstrasse 52 
.3000 B e r n 

8022 Zürich, 2,. November 1972 
General Quisan-Quai 40 

Sehr geehrter Herr Prof. Koenig, 

Es treut mich sehr, dass der Vorstand unserer Gesellschaft Sie 
mit der PrUtung der Juristischen Aspekte der Revision des VAG 
beauftragt hat. Ihr klares Expos4 vom 14. November 1972 habe 
ioh mit grosaem Interesse gelesen. Es wird nun bei den Vorstands
mitgliedern in Zirkulation gesetzt. Zu Ihrer Orientierung 
Uberlaase ich Ihnen l Exemplar unseres Rundschreibens vom 
22. November 1972. aus dem Sie ersehen kBnnen, wie wir uns das 
weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit vorstellen •. Wie Sie 
durch Herrn Präsident Duoommun bereits mit Schreiben vom 
17. November 1972 orientiert worden sind, wtlrden Sie zu einer 
allfälligen mUndliohen Aussprache eingeladen, weshalb f cib Ihnen 
auch den Fragebogen mit Datenvorsohlägen rur eine allfällige 
Vorstandssitzung in Bern zustelle. 

Beilagen erwähnt 

Orientierungskopie 
an Herrn Präsident Duoommun 

Mit freundlichen GrUssen 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT 
FUER VERSICHERUNGSRECHT 

D•r Aktuar: 
-) (~ 
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DR. ALFRED MATT! 
RECHTSANWALT 

Mitglied dea acllwelz. Anwaltsverbandes 

TELEPHON (051) 34 73 73 
POSTCHECJC 80-13064 

Ihr Zeichen 

8008 ZÜRICH, 24. November 1972 
Seefelclstr- 7 

Herrn 
Dr. A. Baumann 

1\1/bv 

c/o Schweizerische Lebensversicherun 
und Rentenanstalt 
Postfach 7 40 

8022 Z ü r i c h 

Vorstandssitzung der Schweizerischen Gesellschaft für Versiche
rungsrecht 

Sehr geehrter Herr Dr. BaumGnn 

In der Anlage gebe ich lhi1en den Fragebogen zurück. Leider 

eignet sich für mich in dem ausserordentlich stark besetzten 

Ter~inkalender nur der Nachmittag des 12. Dezember 1572. 

Da in der Angelegenheit d~r Scr1weizerische Verband für pJ.·ivcit

wirtschaft+iche Personalfürsorge, dem ich als Geschäftsführer 

angeh3re, eine Vernehmlassung abgeben wira, möchte ich auf aine 

persönliche Stellungnahme zum Ex~ose vor. Herrn Pr~r. König ver

zichten. Die ffieinungsäusserung d&3 Verband~s ist noch nicht 

fe~tgelegt. 

ffiit freundlichen Grüssen 

(Dr. A. matti) 

Beilage 
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Dr. Beat Weber 
Etterlinhalde 3 

6004 Luzern 28. November 1972 P/rne 

Schweiz. Gesellschaft für Versicherungsrecht 
Herrn Bundesrichter J.D. Ducornrnun 
Schädrütistr. 35 

6006 L u z e r n 

Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) 

Ihr Schreiben vom 22. November 1972 

Sehr ~1eeh.cter Herr Präsldent, 

entsprechend meiner Deleqationsfunktion im Vorstand der Sch'!·;·<::iz. 
GeselLschaf t für Versicherungsrecht möchte ich im folgendPn meine 
Stellungnn.hrne auf Fragen beschränken, welche die anerkn.!!.!!.!.~ 
Krankenkassen berühren. 

1. Meines Erachtens beinhaltet Art. 34bis der Bundesvierfassung 
auch eiLe Bundeskompetenz zur Auf sieht über die Träger d~r 
bundesrechtlich, gestützt auf diese VerfassungsbestJrnrnung, 
geregelten Kranken- und Unfallv~rsi~herung. Soweit es sie~ bei 
diesen Trägern um privatrechtliche Versicherungseinrichtungen 
handelt, unterstehen dies~ rni~ der bundesrechtlichen ~nerken·· 
nung als anerkannte Krank~nk~ssen bezüglich der KranÄen- und 
Unfallversicherung ausschlicsslich der bundesrechtlichen Auf
sicht gernäss KUVG. Dass das KUVG (gegenwärtig) vor·1iege:rid ein 
SubventionElgesetz ist, vermag hieran nicht.s zu ~ndern. t•!:irde 
Art. 34bis dem Bund nicht U"abhängig von Art. 31, Absatz 2 der 
Bundesverfassung eine origiiJäre Auf sichtskornpetenz auf dem 
Gebiet der Kranken- und Unf~llversicherung einräumen, d~nn 
fehlte es ja an der Rechtsgrundlage fü~ die bundesrechtliche 
Beaufsichtigung der öffentlich-rechtlich organisierten aner-

. kannten Krankenkassen der Kantone, Yreise und Gemeinden. 
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2. Was die "andern Versicherungsarten" anbelangt, die zu betreiben 
den anerkannten Krankenkassen gemäss KUVG frei steht, so wider
spricht es dem Grundsatz der Totalität der Aufsichtspflicht, 
wenn. solche Versicherungsarten betreibende privatrechtl·ich 
organisierte anerkannte Krankenkassen für diese Versicherungs
sparten oder (wie der Entwurf es vorsieht) für diese Sparten 
ab gewissen Limiten und unter gewissen Voraussetzungen einer 
andern Aufsichtsbehörde des Bundes unterstellt werden. Dem 
Bundesrat bl~be es unbenommen, für den Betrieb anderer 
Versicherungsarten durch anerkannte Krankenkassen auch gestützt 
auf das KUVG 7 ähnliche Kriterien aufzustellen, wie sie im vor
liegenden Verordnungsentwurf zu Art. 5 des Gesetzesentwurfes 
vorgesehen sind. Für die öffentlich-rechtlich organisierten 
anerkannten Krankenkassen müssten solche oder ähnliche Kriterien 
für die "andern Versicherungszweige" ohnehi:i.1 ausserhalb der 
Gesetzgebung über die Versicherungsaufsicht (VAG) aufgestellt 
werden. Die Beschränkung des Betriebes ande~er Versicherungs
zweige durch Krankenkassen bedingt somit keineswegs eine 
grur.dsätzliche Spaltung der Aufsicht. 

3. Im vorliegenden Gesetzesentwurf sollten daher die vorn Bund 
anerkannten Krankenkassen nicht blass von der Aufsicht ~.E.~~ 
nomrnen werden, sondern mit B~zug auf sie müsste es in Art. 4 
des Gesetzesentwurfs heisi:;en: Ausnahme: "Dad Gesetz ist nicht 
anwendbar auf • • • " Sodann sollten die Einschränkung in 
Art. 4, Absatz 1, Buchstabe f des Gesetzesentwurfs ("nach 
Massgabe von Art. 5 dieses Gesetzes") sowie der ganze Art. 5 
des Gesetzesentwurfes gestrichen werden. 

4. Sollte jedoch der Vorstand der Schweiz. Gesellschaft für 
Versicherungsrecht diesen üebcrlegungen in seiner Vernehmlassung 
ZWTl VAG nich~ folgen, so verbleiLen trotzdem einige Fra9~n: 

a) Für uen Betrieb von andern Versicherur.gsarten (neben der 
Kranken- und Mutterschaftsversicherung) , welche die vorge
sehenen Höchstgrenzen gernäss Verordnungsantwurf zu Art. 5 
des Gesetzesentwurfs überschreiten, würden privatrechtlich 
organisierte anerkannte Krankenkassen unter die Versicherungs
a~f sicht des VAG fallen. Gernäss Art. 11 des Gesetzesentwurfs 
müssten sie jedoch hiefü1 die Rechtsform der Genoss~nschaft 
oder auch - falls sie der vereinfachten Auf sieht unterständen 
- di~· Rechtsfor~ der Stiftun9 auf weisen. Krankenkassen in der 
Rechtsform des Vereins könnten somit auf keinen Fall andere 
Versicherungsarten betreiben, wenn diese die vorgesehenen 
Höchstgrenzen überschritten. Ist dies vorn Gesetzgeber beaL
sichtigt? Und weiter: Wie steht es mit der "geteilten Auf
sicht", wenn eine Krankenkasse nicht in allen "andern 
Versicherungsarten" die fraglichen Limiten überschreitet? 
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b) Art. 4, Absatz 1, Buchstabe f und Art. 5 beziehen sich 
ohne Einschränkung auf anerkannte Krankenkassen. Es ist 
jedo'ch unbestritten, dass es sich hiebei nur um die 
privatrechtlich organisierten anerkannten Krankenkassen 
handeln kann. Vielleicht wäre es angezeigt, dies zu präzi
sieren. 

3 

S. Abschliessend wird man sich fragen können, ob die aufgeworfenen 
Punkte von grosser praktischer Bedeutung sind, nachdem bereits 
eine Reihe von Krankenkassen insbesondere zur Er~öglichung von 
Unfalltod- und Unfall-Invaliditäts-Zusatzversicherungen für 
Beträge, die über den jetzt zugelassenen bzw. vorgesehenen 
Limiten liegen, mit konzessionierten Versicherungsgesellschaften 
Vereinbarungen getroffen haben. Damit dürfte der Zweck der 
Absicht, den Krankenkassen nur in einem sehr beschränkten Aus
mass den Betrieb von andern Versicherungsarten auf eigenes 
Risiko zu gestatten, wirtschaftlich gesehen bereits weitgehend 
erreicht sein. 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

da die ~erstehenden Ausführungen nur ein kleines Teilgebiet der 
ganzen Materie der Versicherungsaufsicht her.reffen, müssLe nicht 
etwa deswege.n allein eine Diskussion in einer besonde;.:en Vor
stand~itzung stattfinden. Sollte~ dagegen andere Meinungsäusserunger. 
eine Diskussion auf anderem Gebiete notwendig mache:1, würde ich es 
selbs~verständlich begrüssen, wenn auch die Frage der Aufeicht 
über ~ie Krankenkassen erörtert werden könnten. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen herzlich. Mit freu~Jliohen 
Grüssen 
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Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
1 

Ich habe das Gutachten von Herrn Kollege Koenig mit grossem 
Interesse durchgesehen und bin der Meinung, dass wir ihm 
unseren verbindlichsten Dank dafür schulden, dass er sich 
dieser Arbeit unterzogen hat. Ich bin mit den Ausführungen 
von Herrn Koenig sehr einverstanden und möchte nur im Sinne 
einer . Anregung folgende wenige Einzelpunkte zur Diskussion 
stellen: 

a) Auf S. 3 weist Herr Koenig darauf hin, dass in Art. 1 des 
Entwurfes unter dem Begriff des "Versicherten" nicht nur 
Versicherungsnehmer, Versicherte und Anspruchsberechtigte, 
sondern auch Geschädigte verstanden werden. Ich frage mich, 
ob hier die gesetzliche Fassung sich nicht allzu weit vom 
deutschen Sprachgebrauch entfernt und ob wir nicht den 
Standpunkt einnehmen sollten, dass hier ein klarerer Wort
laut am Platze wäre. 
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b) Auf S. 5 seines Berichtes macht Herr Koenig darauf auf
merksam, dass in bezug auf den Begriff der Privatunter

nehmung im Schlussbericht, S. 9, verschiedene Auffassun
gen dargelegt werden. Ich finde, dass diese Bemerkungen 
im Schlussbericht nicht genügen, um eine klare Rechts
lage zu schaffen, da der Schlussbericht ja wohl nicht 
publiziert wird. Wir sollten daher vielleicht anregen, 
dass die Meinung der Mehrheit der Expertenkommission in 
der Botschaft des Bundesrates ihren Niederschlag findet. 

c) Nicht ohne weiteres anschliessen kann ich mich der An
sicht von Herrn Koenig, dass Art. 3 Abs. 2 des Entwurfes 
gestrichen werden könnte. Er trägt doch zu einer wert
vollen Klarstellung bei. 

d) Die in Art. 12 des Entwurfes statuierte Spartentrennung 
scheint mir der heutigen wirtschaftlichen Situation kaum 
mehr zu entsprechen und daher unangebracht zu sein. Die 
praktische Entwicklung in den einzelnen Versicherungs
gruppen geht denn auch weitgehend über diese Spartentren
nung hinweg, wenn auch zuzugeben ist, dass im Falle des 
Konkurses rechtlich die Spartentrennung der nicht konkur
si ten Gruppengesellschaft vor den Ansprüchen der Gläubiger 
der andern Gruppengesellschaften Schutz gewährt. Man kann 
aber auch gegenteilig argumentieren und sagen, dass die 
einzelnen Versicherten besser geschützt sind, wenn ihnen 
ein grösseres Gesamtvermögen Sicherheit leistet. 

e) Auf S. 15 oben vertritt unser Gutachter die Meinung, dass 
Art. 15 des Entwurfes nicht nötig sei, da eine entspre
chende Regelung durch die Aufsichtsbehörde herbeigeführt 
werden könne. Auch hier kann man natürlich verschiedener 
Auffassung sein. Während ich bei Zivilgesetzen sehr für 
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grosszugig formulierte Normen eintrete, scheint mir bei 
Verwaltungsgesetzen eine klare Abgrenzung der Kompetenzen 
der Verwaltungsbehörden doch von etwelcher Bedeutung zu 
sein. 

Sofern Sie sich meinen Ausführungen anschliessen sollten, 
wären natürlich auch die Schlussfolgerungen auf S. 20/21 des 
Gutachtens entsprechend anzupassen. 

Ich finde nicht, dass diesen Aenderungsvorschlägen eine we
. sentliche Bedeutung zukommt und namentlich nicht, dass des

wegen eine Vorstandssitzung unseres Vereins durchzuführen 
sei. 

Mit freundlichen Grüssen 
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Concerne revision de la loi federPle sur la surveillance des a~surance~ 

Mons:i.eur le President, 

Votre lettre du 22 novembre 1972 et ses annexes me sont bien parv~nues. 

Bien que travaillant depuis une vingtaine d'annee9 dans une compagnie u'assurances 
et et&nt membre de diversee associations auxquelles les questions d'asaurances ne 
sont pfl.s et:-angeres, je n'avais jamais eu l'occasion, jusqu'a maintem:„llt, de 
m'occuper de la survelllance etatl~ue des institutions d'assu~ances p~ivees. C'est 
VOUS dire tout l'embarras OU me plonge votre invitation a fGrmuler - dans Ull äelai 
d'a peine deux cemaines ! - des remarques sur un dUjet ~ue de nombreux connaisse"~f 
ont eu, ava~t m0i, le loisir d'etudier a fonn durant des annees. Je vous prie donc 

- de m 'accorder pour le moins des circo11stances a ttenuantes au cas ou les 
considerations ci-apres v0us sembleraient empreintes d'un f§cheux dilettantisme. 

Lors de no~re seance du 2o septembre 1972, nous avons decide, en raison du but 
statutaire de notre societe, de limiter notre examen aux aspects proprement 
juridiques du projet de loi. Cela ne ressort pas explicitement du proces-verbal 
de ce-+: i:.e seance, mais bien de la lettre que M. le Professeur Koenig vous a 
adre~qee le 14 novembre 1972. 

Or, a lire le rappo.,_.t de la_ commission federale d' experts et l 'expose de 
M. le Professeur Koenig, je constate la ~ifficulte d'isoler completement les 
a~pects juridiques de ceux qui relevant de la police du commerce et de l'industrie, 
de l 'economie poli tique, voil·e de la poli tiq11e tout court. Je me demande d~s lors 
si nous arriverons a mettre sur pied un expose cense refleter l'"opinion ~"yenne" 
de nos membres. Etant donne la diversite des milieux representes dans notre 
societe, on peut serieusement douter qu'une telle opinion existe a propos de la 
surveillance des institutiOTI3 d'assu.rances privees. 
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Ad art. 4, al. 2 et 6, al. 2 

La commission d'experts (pages 2o et 24) justifie ces deux dispositions par des 
raisons de technique legislative, tandis que M. le Professeur Koenig (pages 9 
et lo) propose de les biffer au nom de la secnrite du droit, ou eventuellement 
de ne les faire figurer que dans les dispositions transitoires (art. 5o et suiv.). 

Jene partage guere les craintes de M. le Professeur Koenig et j'avoue en outre 
mon incertitude quant aux consequences materielles que pourrait entra1ner, dans 
certains cas particuliers, la suppression des dispositions en cause. C'est 
pourquoi je suis enclin a donner raison a la commission d'experts plut8t qu'a 
M. le Professeur Koenig. 

Ad art. 12 

J'ai peine a croire, contrairement a M. le Professeur Koenig (page 13), que le 
moment soit venu de renoncer a la "separation des branches". A ma connaissance, 
ce principe n'a ete serieusement conteste jus~u'a maintenant ni en Suisse, ni 
dans les pays voisins, nota~ment ceux avec lesquels nous devrons peut-~tre 
bientl\t harmoniser notre legislatiun. 

Jl s'aglt-la, au demeurant, d'une question ~ui sort nettement du terrain 
juridique sur lequel nous entendons nouG cantonner autant que po&~ible. 

Ad art. J4 et 15 

Au vu du rapport de la commission d'experts (pages 3o et 31), je doute que ces 
deux uispositions soient vraiment superflues et qu'on puisse sans autre forme 
laisser au BFA, en vertu de l'art. 41, le soin de regler sGlon sc~ appreciation 
les cas qui se presenteraient. 

Je ne peux donc pas me rallier a la proposition de M. le Profess&ur Koeüig 
(pages 14 et 15) de supprimer ces dispositions. 

Je me reserve de faire eventuellement, lors de notre prochaill9 seanC''J, que:lques 
remarques sur d'autres dispositions du projet de loi. 

Veuillez agreer, Monsieur le President, l 'expression de mes sentimentt:S t ... ·es 
distingues. 

P. Giovannoni 
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Dr lur. <3. PARATTE 
Avocet 

Dlrecteur de Petrle 
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10 decembre 1972 

Monsieur Jean-Daniel DUCOMMUN 
President de la Societe suisse 
de droit des assurances 
Schädrütistrasse 35 
6000 L U C E R N E 

Concerne : revision de la loi de surveillance (LS) 

Monsieur le President, 

Il ne m'a pas ete possible de vous donner,jusqu'au 4 decembre 
ecoule,mes observations sur l'expose de Monsieur le Professeur 
Koenig. 
Etant donne qu'il me sera difficile de participer a tout&- la 
seance du Comite fixee au 14 decembre prochain car je devrai 
@tre a Bäle a 18h.30,je me permets de vous communiquer ci-apres 
mes principales remarques. 

1. Limitation aux aspects juridigues 

Bien que l'on ait demande a Monsieur le Professeur Koenig de 
se limiter aux aspects juridiques de la revision,et bien que 
celui-ci dise qu'il s'est tenu a ce mandat,il semble que,dans 
une loi de cette nature,il soit tres difficile,voire impossiblE 
d'isoler totalement le "juridique". 
Ceci est particulierement sensible en ce qui concerne : 

- l'assurance dite par correspondance 
- la specialisation des entreprises. 

2. Assurance par correspondance 

Monsieur le Professeur Koenig approuve (p.7,al.l)l'opinion 
exprimee dans le rapport final selon laquelle toute assurance 
par correspondance est interdite. Ceci pourrait a la rigueur 
@tre defendable si toute assurance etait obligatoire en Suisse, 
mais des l'instant ou il s'agit d'assurances facultatives, 
personne n'est oblige de s'assurer; si quelqu'un le fait,il 
n'est pas tenu de choisir telle ou telle entreprise,ni m@me 
une entreprise operant en Suisse.La loi lui donne simplement 
la garantie que,s'il choisit une entreprise agreee en Suisse, 
cette entreprise presente des garanties de solvabilite. 
Si !'initiative de l'assurance par correspondance a l'etranger 
est due a l'assure,la loi ne peut l'emp@cher. 
L'interdiction absolue d'une telle assurance releve de preoc
cupations economiques,d'un certain souci de protection du 
marche national,beaucoup plus que de la logique juridique. 
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11 me parait juste d'interdire a une entreprise non agreee rde 
prospecter,par correspondance,le marche suisse. 11 est en re
vanche exagere et impossible - a moins de restrictions de change 
d'emp~cher une personne habitant la Suisse de choisir librement 
son assureur a l'etranger et de correspondre avec lui. 

3. Specialisation des entreprises 

A la page 13 de son rapport Monsieur le Professeur Koenig 
defend '!a notion de "l'entreprise toutes branches". Ce pro
bleme est beaucoup plus technique et economique que juridique. 
Pour le resoudre il faut moins se baser sur ce que desire le 
client que sur la gestion des entreprises. 
Or,m~me dans les pays qui connaissent l'entreprise toutes 
branches,il y a,dans la gestion de celle-ci,une separation 
tres nette entre les branches vie et non vie. 
Tant que l'assurance*sera basee sur le principe de la capi
talisation elle devra faire l'objet d'une gestion distincte. 
On pourrait d'ailleurs justifier la gestion distincte egale
ment en matiere d'acquisition. 

4. Systematigue 

4.1 A la page 2 de son rapport,in fine,M.le Professeur Koenig 
releve avec raison,que la nouvelle loi est plus systematique 
que l'ancienne et qu'en particulier elle a pris dans la loi 
sur les cautionnements des dispositions qui normalement font 
partie de la loi de base. Tout ceci est vrai. Mais ce qu~·il 
faudrait ajouter,tout au moins a l'intention de ceux qui 
vont entreprendre la revision des lois de cautionnement . et 
de garantie,c'est que ces deux lois ne sont organiquement 
que des chapitres de la loi de surveillance;qu'il faudrait 
a l'avenir essayer d'eviter,a la fin d'une loi,une serie 
d'abrogations et de modifications aussi importantes que cell1 
qui font l'objet du titre 11 du projet actuel. 
Ceci provient du fait qu'a l'origine seul l'art. 1 de la loi 
de surveillance (LS) devait ~tre revise. Finalement toute 
la loi a ete remaniee. 
11 ne faudrait pas craindre a l'avenir d'envisager une re
fonte complete des 3 lois de base,y compris de ]a LS actuel
lement rajeunie. 
Ceci sera peut-~tre d'autant plus necessaire que les pour
parlers de la Suisse avec le Marche Commun concerneront 
aussi l'assurance. 

4.2 A la page 3 de son expose M.le Professeur Koenig trouve l'ex
pression "Versicherungseinrichtung etwas farblos". 
Je pense que son jugement est trop modere. 
A mon avis,des l'instant ou l'on institue 2 formes de sur
veillance,on reconnait implicitement 2 formes d'entreprises 
d'assurance. Puisque les unes sont soumises a une surveil
lance maximum et les autres a une surveillance simplifiee, 
la loi devrait marquer cette difference deja dans la termi
nologie. 
S'il n'est pas normal de qualifier une caisse de pension 
d' "entreprise d'assurance",il n'est pas plus normal de 
denommer une veritable entreprise d'assurance "institution" 
d'assurance. 
La loi devrait dire clairement : les entreprises et insti
tutions d'assurance. 
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Cette remarque est loin d'@tre purement formelle. 
Sur le plan international il existe un vocabulaire corres
pondant a des realites. 
Une entreprise d'assurance a,normalement,une vocation inter
nationale tandis que l'institution est un phenomene local. 
Sur ce point egalement nous devrions penser aux travaux des 
Communautes europeennes. 
Dans toutes les Directives du Marche Commun il n'est question 
que d'entreprises d'assurance. 

5. Problemes redactionnels 

Je n'ai pas contr6le en detail le nouveau projet de la loi 
du point de vue redactionnel.11 me semble toutefois que le 
texte fran~ais propose a l'art.49 

" ••••• leur surveillance incombe a l'autorite de contr6le 
competente des institutions d'assurance privees." 

est pour le moins discutable. 

Veuillez accepter,Monsieur le President,mes sentiments les 
meilleurs. 

Copie a MM. Baumann 
Koenig. 


